
 

 

Synopse 
 

§ 2 Abs. 3 (alt) § 2 Abs. 3 (neu) 
             Der Wehrleitung gehören an: 

 
1. der Stadtwehrleiter 

 
2. der stellvertretende Stadtwehrleiter Einsatz-, Aus-, und 

Weiterbildung 
 

3. der stellvertretende Stadtwehrleiter Abschnittsleiter Bismark 
und Brandschutzbedarfsplanung 
 

4. der stellvertretende Stadtwehrleiter Abschnittsleiter Kläden  
und Brandschutzausstattung  
 

5. der stellvertretende Stadtwehrleiter Abschnittsleiter Meßdorf  
und Technik 
 

6. Stadtjugend und- Kinderfeuerwehrwart - Brandschutzerziehung 
 

Den Abschnitten gehören folgende Ortsfeuerwehren an: 
 
Abschnitt 1 - Bismark:  Bismark, Büste, Arensberg, Könnigde, 
Holzhausen, Berkau/Wartenberg, Kremkau, Poritz, Döllnitz 
 
Abschnitt 2 - Meßdorf: Meßdorf, Biesenthal, Späningen, 
Hohenwulsch, Beesewege, Schorstedt, Grävenitz, Dobberkau 
 
Abschnitt 3 - Kläden: Kläden, Schäplitz, Garlipp, Grassau, 
Grünenwulsch, Käthen, Badingen, Klinke, Querstedt, Deetz, Schinne, 
Schernikau, Belkau, Steinfeld,  Schönfeld 
 
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit der Erweiterung der 
Stadtwehrleitung. 

 

Der Stadtwehrleitung gehören an: 
 
1. der Stadtwehrleiter 

 
2. der stellvertretende Stadtwehrleiter Ausbildung 

 
3. der stellvertretende Stadtwehrleiter  

Ordnung und Sicherheit / Personal 
 

4. der stellvertretende Stadtwehrleiter  
Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) 
 

5. der stellvertretende Stadtwehrleiter  
Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung 
 

6. Stadt Kinder- und- Jugendfeuerwehrwart  
 

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit der Erweiterung der 
Stadtwehrleitung. 

 
 

 

 


